
Beklagter: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (Prozessbevollmächtigter: M. Fischer)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht: Kuchenmeister GmbH 
(Soest, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P. Blumenthal)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 4. Juni 2015 (Sache R 815/2014-1) zu einem 
Widerspruchsverfahren zwischen Kuchenmeister und Lotte

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Lotte Co. Ltd trägt die Kosten.

(1) ABl. C 337 vom 12.10.2015.

Urteil des Gerichts vom 9. September 2016 — De Esteban Alonso/Kommission

(Rechtssache T-557/15 P) (1)

(Rechtsmittel — Öffentlicher Dienst — Art. 24 des Statuts — Antrag auf Beistand — Strafverfahren vor 
einem nationalen Gericht — Entscheidung des Organs, als Nebenkläger beizutreten — Abweisung der 

Klage im ersten Rechtszug als offensichtlich unbegründet — Verfahrensfehler — Voraussetzungen für die 
Anwendung von Art. 24 des Statuts)

(2016/C 392/52)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Rechtsmittelführer: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Frankreich) (Prozessbevollmächtigter: Rechts-
anwalt C. Huglo)

Andere Partei des Verfahrens: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: zunächst J. Currall und C. Ehrbar, dann 
C. Ehrbar und G. Berscheid)

Gegenstand

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (Dritte Kammer) vom 
15. Juli 2015, De Esteban Alonso/Kommission (F-35/15, EU:C:2015:87), wegen Aufhebung dieses Beschlusses

Tenor

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Fernando De Esteban Alonso trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten, die der Europäischen Kommission im Rahmen dieses 
Rechtszugs entstanden sind.

(1) ABl. C 371 vom 9.11.2015.
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